Schriftliche Prüfung vom 30. Juli 2007

Sozialversicherungsrecht (Vorlesung SS 2007)

Sachverhalt

Peter Schöni besitzt in Luzern den Coiffeursalon „Pierre“ mit 10 Stühlen, von denen er vier an seine „ehemaligen Lehrtöchter“, die jedoch nur vormittags Kunden eintragen dürfen und nur die von Herrn Schöni eingekauften Produkte verwenden dürfen, vermietet. Im Übrigen beschäftigt er zwei Coiffeusen und zwei Praktikantinnen. Eine der Praktikantinnen erlitt in den Ferien einen leichten Töffunfall und brach sich drei Rippen. 

Selber ist Peter Schöni Coiffeur von Beruf und bezieht seit 1. März 2004 eine Invalidenrente der Unfallversicherung im Umfang von 30% auf Grund einer Berufskrankheit (Allergie der Lungenwege), denn seit März 2003 hat er zunehmend Atemprobleme, die der Arzt eindeutig auf die Dämpfe, denen ein Coiffeur täglich ausgesetzt ist, zurückführt. Die Ausübung des Coiffeurberufes wurde ihm vom Arzt verboten. Seinem „Handwerk treu“ ist er aber nach wie vor am Theater für die Ausstattung und Perücken der Bühnenkünstler verantwortlich und betreut 180 Aufführungen pro Jahr. Daneben schaut er ein Mal täglich im Salon vorbei und kümmert sich um die ganze Administration. 
Peter Schöni war seit Jahrzehnten Kettenraucher. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich seit November 2006 rapide. Im Januar 2007 wurde ein bösartiger Lungenkrebs diagnostiziert. Am 25. Mai 2007 starb Peter Schöni.

Das Einkommen von Peter Schöni setzte sich zusammen aus den Einnahmen des Salons Pierre, die im Jahr 2006 Fr. 85'000.- netto (nach Abzug der Gewinnungskosten) betrugen. Pro Theaterabend wurden ihm Fr. 350.- (Fr. 63`000.- pro Jahr) vergütet.

Peter Schöni, geb. 1949, war von seiner ersten Frau, mit der er 13 Jahre verheiratet war und der er eine Unterhaltsrente bezahlte, geschieden und lebte mit seiner neuen Lebenspartnerin seit sieben Jahren im gemeinsamen Haushalt. Er hinterlässt Kinder im Alter von 21 und 27 Jahren.

Fragen:

1.
Welchen Versicherungen unterstehen obligatorisch:

a) Peter Schöni?
b) die Mieterinnen der Coiffeurstühle?

2.
a)
Wie bemessen sich sämtliche Beiträge von Peter Schöni in der 1. Säule?

b)
An welchen Versicherungsprinzipien orientieren sich die Beiträge in der 1. Säule?

c) Wer ist Beitragsschuldner in der 1. Säule und in der Krankenversicherung?
3.
Mit welchen Leistungen der Invalidenversicherung konnte Peter Schöni rechnen, nachdem sich im März 2003 die Berufskrankheit gezeigt hat?

4.
a)
Welche Versicherung kommt für die medizinische Behandlung des Lungenkrebses auf?


b)
Wer übernimmt die Kosten des Schmerzmittels, das sich Peter Schöni über eine Versandapotheke aus Deutschland beschafft hat?
c)
Wie ist gegen einen negativen Leistungsbescheid der sich als unzuständig erachtenden Versicherung vorzugehen?

5.
Von welcher Versicherung/welchen Versicherungen sind Hinterlassenenleistungen geschuldet gegenüber:

a) der geschiedenen, 48-jährigen Frau?
b) dem in der Lehre sich befindenden 21-jährigen Sohn und dem in einem Berufspraktikum sich befindenden 27-jährigen Sohn?


(bitte auch negative Antworten kurz begründen)

6.
Wie berechnet sich die Hinterlassenenrente:

a) in der AHV? (nur allgemein, nicht anhand von Zahlen)
b) in der Unfallversicherung? (auch beantworten, falls die UV nicht leistungspflichtig wäre)

c) Wie würde bei Peter Schöni die Hinterlassenenrente der AHV und UV koordiniert? (nicht mit Zahlen sondern in Worten umschreiben)
d) Kann vor kantonalem Sozialversicherungsgericht geltend gemacht werden, dass der versicherte Verdienst falsch berechnet worden sei?
7.
a)
Kann Peter Schöni ab November 2006 Anspruch auf Taggelder einer Versicherung erheben und wenn ja, in welchem Umfang? (konkrete Zahlen einsetzen anhand der Formel, keine effektive Berechnung notwendig)

b)
Kann die in den Ferien verunfallte Praktikantin Taggeld beanspruchen und wenn ja, in welcher Höhe?
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